
den Kreise vorbereitet, der auch unm ittelbar die DDR 
bedroht. N ach dem w estdeutschen R ekrutierungsgesetz 
ist jeder Deutsche im  A lter von 18 bis 60 Jah ren  mili
tärdienstpflichtig.

Das zeig t den C harak ter der Handlungen der Ange
klag ten  in seiner ganzen Gefährlichkeit, wie er sich als 
K riegshetze offenbart. Daß die A ngeklagte auch vor
sätzlich handelte, erg ib t der Sachverhalt. A n sta tt ihrer 
V erantw ortung gegenüber den Jugendlichen gerecht zu 
werden, die ih r durch die V erfassung auferleg t wird, 
die in A rtikel 5 bestim m t, daß kein B ürger an  kriege
rischen Handlungen teilnehm en darf, die der U nter
drückung eines Volkes dienen und die in A rtikel 4 
jedem B ürger die Pflicht auf erlegt, im Sinne der V er
fassung zu handeln und sie gegen ihre Feinde zu ver
teidigen, h a t sie sich in den Dienst unserer Feinde der 
Republik gestellt. Sie w ar daher h a r t zu bestrafen.
Der Senat h a tte  keine Bedenken, dem A n trag  des 
S taatsanw altes zu folgen und erkannte au f ach t Jah re  
Zuchthaus, weil e r  die Ü berzeugung besitzt, daß diese 
S tra fe  geeignet ist, unsere Republik und ihre E rrun 
genschaften vor diesen und ähnlichen Angriffen w irk
sam  zu schützen.

Quelle: „Volksstim m e“ N r. 28 vom 2. F eb ruar 1956,
S. 6.
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A rt. 6 der V erfassung.

System atische V erleitung m ehrerer Fam ilien zum ille
galen Verlassen der DDR durch „W eissagungen“ einer 
K artenlegerin als Boykotthetze im Sinne des A rt. 6 der 
Verfassung.

Die 53jährige A ngeklagte b es tritt seit 1945 ihren 
Lebensunterhalt dadurch, daß sie gegen E n tge lt K ar
ten legte. Ih re Besucher w aren m eistens F rauen, die 
aus den K arten  ih r Schicksal erfahren  wollten. Sie hatte  
einen großen Besucherkreis und empfing oftm als 
m ehrere Personen pro Tag.

E in in W est-Berlin wohnender Bruder der Angeklagten, 
der den V erhältnissen in der DDR feindlich gegenüber
stand und der die E inheit Deutschlands im westlichen 
Sinn erstrebte, rie t ihr, ihre Besucher durch das K ar
tenlegen zum Verlassen der DDR zu bestimm en. Die
sem Ansinnen kam  die A ngeklagte nach. Sie erzählte 
den sie aufsuchenden Personen im Verlaufe des K ar
tenlegens, „daß die Behörde (Polizei, G ericht) bei ihnen 
liege, daß sie h in ter ihnen her sei, daß sie eine Reise 
machen werden und diese glücken w erde“. Dabei er
w ähnte sie, daß die Lebensverhältnisse in W estdeutsch
land bedeutend besser seien als in der DDR, daß in der 
DDR „nichts m ehr zu holen'“ sei und daß es das Beste 
sei, nach W estdeutschland zu gehen.
Die A ngeklagte verstand es, ihre „W eissagungen“ so 
eindringlich vorzubringen, daß daraufhin  18 Personen 
m it ihren Fam ilien, darun ter m ehrere Facharbeiter, 
das Gebiet der DDR verließen. W ar bei einem Besucher 
die B ereitschaft zur Republikflucht nicht vorhanden, 
dann bedrängte ihn die A ngeklagte solange m it H in
weisen auf angeblich bevorstehende V erhaftungen durch 
die Volkspolizei, bis sie jeden W iderstand überwunden 
hatte . In  einigen Fällen  legte sie ihren Besuchern nahe,

noch „in dieser N ach t“ abzureisen. In  anderen Fällen 
bes tärk te  sie Besucher in ihrem  bereits gefaß ten  Be
schluß, die DDR zu verlassen.

In  der H auptverhandlung h a t die A ngeklagte zugege
ben, daß sie selbst nicht an das glaubte, w as sie ihren 
Besuchern erzählte. Sie habe sich von ihrem  Bruder 
und von Sendungen w estlicher Rundfunkstationen be
einflussen lassen und wollte durch ihre „W eissagungen“ 
erreichen, daß m öglichst viele Menschen nach W est
deutschland gehen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

N ach der rechtlichen B eurteilung ste llt sich die H and
lung der A ngeklagten als ein Verbrechen nach A rt. 6 
der V erfassung der D eutschen D em okratischen Repu
blik dar, das sie in Form  der Boykotthetze gegen demo
kratische Einrichtungen begangen hat. Mit allen ihren 
H andlungen h a t die A ngeklagte S taatsorgane oder son
stige E inrichtungen (z. B. Lebensverhältnisse, wie sie 
die P lanw irtschaft zu r Folge ha t) in der Deutschen 
D em okratischen Republik herabgesetzt und dem gegen
über solche in W estdeutschland verherrlicht. Sie ha t 
auf diese Weise erreicht, daß im Ergebnis dieser Be
einflussung insgesam t 18 erwachsene Personen m it 
ihren  Fam ilien das Gebiet der Deutschen D em okra
tischen Republik verlassen haben, und dadurch dem 
A ufbau im S taa t der A rbeiter und B auern wertvolle 
A rbeitsk räfte  entzogen wurden.

Es ist n icht erforderlich, daß sich die Abwerbung auf 
W issenschaftler und Techniker erstreck t; es genügt, 
daß Menschen zur Republikflucht verleitet werden, die 
verschiedene manuelle A rbeit leisten, denn auch sie 
stellen wertvolle H ilfskräfte beim A ufbau des Sozia
lismus in der Deutschen D em okratischen Republik 
dar. Die F lucht von vielen Personen sam t ihren 
Fam ilien, die durch den Einfluß der A ngeklagten ver
u rsach t wurde, stellt eine bedeutende Schädigung der 
W irtschaft in der Deutschen D em okratischen Republik 
dar. Es m uß dabei berücksichtigt werden, daß es den 
an  der Abwerbung interessierten  westlichen Monopol
herren  n icht so sehr darauf ankom m t, die aus der Re
publik A bgew anderten in W estdeutschland wirklich in 
den Produktionsprozeß einzureihen, als vielmehr d ar
auf, das W irtschaftsleben im S taa t der A rbeiter und 
Bauern zu untergraben. Objektiv gesehen hat die A n
geklagte dem nach ein Verbrechen nach A rt. 6 der V er
fassung der Deutschen D em okratischen Republik in 
F orm  der Boykotthetze begangen.

Auf der subjektiven Seite muß festgeste llt werden, 
daß die A ngeklagte ihre Handlungen vorsätzlich be
gangen hat. Sie h a t selbst zugegeben, daß sie un ter 
dem Einfluß ihres Bruders und auch des westlichen 
Rundfunks die Entw icklung in der Deutschen Demo
kratischen Republik stören wollte. Aus einer gewissen 
Feindschaft gegen den S taa t der A rbeiter und Bauern 
h a t sie die Zurückgebliebenheit oder die schwankende 
H altung ih rer im A berglauben befangenen Besucher 
ausgenutzt und sie zur Abw anderung nach W est
deutschland bewogen. Eine solche H andlung kann nur 
vorsätzlich geschehen...............

F ü r die Gesellschaft und den S taa t der A rbeiter und 
B auern sind solche Handlungen, wie sie die A ngeklagte 
begangen hat, sehr gefährlich. Dem friedlichen Aufbau 
werden wertvolle M itarbeiter entzogen, w ährend den 
westlichen K onzernherren und Junkern  Menschen zu
geführt werden, die sich auf Grund ih rer N otlage als 
S treikbrecher und Lohndrücker ausnützen lassen. D ar
über hinaus sind diese Menschen dann auch gezwungen, 
A rbeiten zu verrichten, die nicht der E rha ltung  des 
Friedens dienen, sondern im Gegenteil dazu ausge
fü h rt werden, um einen neuen K rieg vorzubereiten.
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